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Datenschutz Definition aus Wikipedia 
 
Datenschutz bezeichnet ursprünglich den Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch. 
Der Begriff wurde gleichgesetzt mit Schutz der Daten, Schutz vor Daten oder auch Schutz vor 
„Verdatung“. Im englischen Sprachraum spricht man von „privacy“ (Schutz der Privatsphäre) 
und von „data privacy“ (Datenschutz im engeren Sinne). Im europäischen Rechtsraum wird in 
der Gesetzgebung auch der Begriff „data protection” verwendet. 
 
Heute wird der Zweck des Datenschutzes darin gesehen, den Einzelnen davor zu schützen, 
dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Datenschutz steht für die Idee, dass 
jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem wann welche seiner persönlichen 
Daten zugänglich sein sollen. Der Datenschutz will den so genannten Gläsernen Menschen 
verhindern. 
 
Die Bedeutung des Datenschutzes ist seit der Entwicklung der Digitaltechnik stetig 
gestiegen, weil Datenerfassung, Datenhaltung, Datenweitergabe und Datenanalyse immer 
einfacher werden. Technische Entwicklungen wie Internet, E-Mail, Mobiltelefonie, 
Videoüberwachung und elektronische Zahlungsmethoden schaffen neue Möglichkeiten zur 
Datenerfassung. Interesse an personenbezogenen Informationen haben sowohl staatliche 
Stellen als auch private Unternehmen. Sicherheitsbehörden möchten beispielsweise durch 
Rasterfahndung und Telekommunikationsüberwachung die Verbrechensbekämpfung 
verbessern, Finanzbehörden sind an Banktransaktionen interessiert, um Steuerdelikte 
aufzudecken. Unternehmen versprechen sich von Mitarbeiterüberwachung (siehe 
Arbeitnehmerdatenschutz) höhere Effizienz, Kundenprofile sollen beim Marketing helfen und 
Auskunfteien die Zahlungsfähigkeit der Kunden sicherstellen (siehe Verbraucherdatenschutz, 
Schufa, Creditreform). Dieser Entwicklung steht eine gewisse Gleichgültigkeit großer Teile 
der Bevölkerung gegenüber, in deren Augen der Datenschutz keine oder nur geringe 
praktische Bedeutung hat. 
 
Vor allem durch die weltweite Vernetzung, insbesondere durch das Internet, nehmen die 
Gefahren hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten laufend zu („Das Internet 
vergisst nicht.“). Die Verlagerung (z.B. Outsourcing, Offshoring) von IT-Aufgaben in 
Regionen, in denen deutsche und europäische Gesetze nicht wirklich durchsetzbar sind und 
ausländische Regierungen Zugang zu nicht für sie bestimmte Daten suchen, macht 
Datenschutz praktisch oft wirkungslos. Datenschützer müssen sich deshalb zunehmend nicht 
nur mit den grundlegenden Fragen des technischen Datenschutzes (Datensicherheit) sondern 
besonders mit der effektiven Durchsetzbarkeit von Datenschutz auseinandersetzen, wenn sie 
Erfolg haben wollen. 
 
Der Begriff Datenschutz wird aber auch von Behörden oder Unternehmen missbräuchlich 
verwendet, um Forderungen nach mehr Transparenz oder Effizienz abzuweisen. So hatte etwa 
der Mobilfunkbetreiber T-Mobile den Wunsch eines Kunden, den Absender von Werbe-SMS 
zu erfahren, mit dem Hinweis auf Datenschutz abgewiesen - und wurde erst durch ein Urteil 
des Bundesgerichtshof dazu gezwungen. 
 
Internationale Regelungen 
Seit 1980 existieren mit den OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
Data Flows of Personal Data international gültige Richtlinien, welche die Ziele haben, die 
mitgliedstaatlichen Datenschutzbestimmungen weitreichend zu harmonisieren, einen freien 
Informationsaustausch zu fördern, ungerechtfertigte Handelshemmnisse zu vermeiden und 
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eine Kluft insbesondere zwischen den europäischen und US-amerikanischen Entwicklungen 
zu verhindern. 
 
1981 verabschiedete der Europarat mit der Europäischen Datenschutzkonvention eines der 
ersten internationalen Abkommen zum Datenschutz. Die Europäische Datenschutzkonvention 
ist bis heute in Kraft, sie hat jedoch lediglich empfehlenden Charakter. Dagegen sind die 
Datenschutzrichtlinien der Europäischen Union für die Mitgliedstaaten verbindlich und in 
nationales Recht umzusetzen. 
 
Regelungen Bundesrepublik Deutschland 
Der Datenschutz ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein Grundrecht 
(Recht auf informationelle Selbstbestimmung). Danach kann der Betroffene grundsätzlich 
selbst darüber entscheiden, wem er welche persönlichen Informationen bekannt gibt. 
 
Dieses Grundrecht wird im Grundgesetz allerdings nicht explizit erwähnt. Dagegen wurde in 
den meisten Landesverfassungen eine Datenschutzregelung aufgenommen. 
 
Auf Bundesebene regelt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) den Datenschutz für die 
Bundesbehörden und den privaten Bereich (d. h. für alle Wirtschaftsunternehmen und 
Privatperson gegenüber Privatperson). Daneben regeln die Landesdatenschutzgesetze der 
Bundesländer den Datenschutz in Landes- und Kommunalbehörden. 
 
Neben den allgemeinen Datenschutzgesetzen (BDSG, Landesdatenschutzgesetze) gibt es eine 
Vielzahl bereichsspezifischer Datenschutzregelungen.  
Die öffentlichen Stellen des Bundes sowie die Unternehmen, die geschäftsmäßig 
Telekommunikations- oder Postdienstleistungen erbringen, unterliegen der Aufsicht durch 
den Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Die Landesbehörden werden durch die 
Landesdatenschutzbeauftragten kontrolliert. Die privaten Unternehmen (bis auf 
Telekommunikation und Post) unterliegen der Aufsicht der Datenschutzaufsichtsbehörden für 
den nicht-öffentlichen Bereich, die beim Landesdatenschutzbeauftragten oder bei den 
Landesbehörden (z.B. Innenministerium) angesiedelt sind.  
Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland eingeleitet, da einige Landesdatenschutzbeauftragte und alle Landesbehörden 
nicht „in völliger Unabhängigkeit“ arbeiten, sondern die Landesregierung weisungsbefugt ist. 
 
Als Aufsicht für den öffentlichen Sektor gibt es: 
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, für den Bereich der Bundesbehörden  
die Landesbeauftragten für den Datenschutz, für den Bereich von Landesbehörden  
besondere Datenschutzbeauftragte bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechtes (z.B. Rundfunk) Zusätzlich haben Behörden die 
Möglichkeit/Verpflichtung behördliche Datenschutzbeauftragte zu ernennen. Diese können 
einzelne Aufgaben (z.B. Führung des Datenschutzregisters) übernehmen, verhindern jedoch 
nicht die Kontrolle durch den übergeordneten Beauftragten. 
 
Im nicht-öffentlichen Bereich ist die Datenschutzaufsicht landesrechtlich geregelt. Diese ist 
z.B. bei der Bezirksregierung, dem Innenministerium oder dem Landesbeauftragten für 
Datenschutz angesiedelt.  
Ab einer bestimmten Firmengröße muss nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter bestellt werden. 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz 


